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• Die alte Truhe wurde geöffnet, es haben sich darin aber 
weder Schriftstücke mit Bezug auf Tollet noch auf 
Ruttenstein gefunden. 
 

• Nach Angaben des Hofschreibers hat bereits Franz 
Ferdinands Vater die Schriften in wichtige und 
unwichtige sortiert und die wichtigen ins Glasgewölb 
gelegt. Die jetzt in der Truhe zu findenden Akten sind 
eher unwichtig, allerdings finden sich darin auch einige 
über die Prager Häuser, so dass er die Schriften 
vorläufig weiter aufheben wird. 
 

• Die Anhörung der Untertanen wird morgen 
abgeschlossen sein; über den Diener, den Hof- und 
Waldjäger wird er noch Bericht erstatten. 
 

• Der jungen Herrschaft geht es gut; sie lassen ihren Vater 
grüßen. ( FFVS ) 

 
1714 29.1. Der Sekretär Schmidt berichtet aus Reichenstein an 

Franz Ferdinand in Linz: 
 

• Eigentlich sollten in der Sache der Maultiere alle 
Untertanen, ob sie Beschwerden hatten oder nicht, vor 
dem Sekretär zum Verhör erscheinen. Trotzdem musste 
er bis ½ 8 Uhr warten, bis der erste Untertan erschien. 
 

• Bei Befragung des Andre Herzog auf der Haid am Berg 
hat dieser aber berichtet, dass der Richter von  
St. Leonhard ihnen gesagt habe, dass diejenigen, die 
keine Beschwerden hätten, nicht erscheinen müssten 
 

• Der Sekretär fragt nun an, ob es im Sinne der Herrschaft 
ist, dass wirkliche alle Untertanen erscheinen sollen. 
 

• Obwohl die Richter von Weitersfelden und St. Leonhard 
ursprünglich vom Verhör ausgenommen waren, hat sie 
der Gutsinspektor dennoch vorgeladen, da sie ja, selbst 
wenn sie selbst keine Beschwerden hätten, doch von 
solchen Beschwerden wissen könnten. ( FFVS ) 
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